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Sachverhalt und Antrge 

I. Die am 10.08.79 eingereichte europische Patentannieldung 79 

102 915.0 (VerBffentlichungsnummer 0 009 113) mit bean-

spruchter Priorität vom 20.09.78 (DE) wurde durch Entschei-

dung der PrUfungsabteilung des EPA vom 21.01.83 zurUck-

gewiesen. Dieser Entscheidung lagen die am 26 01..82 em-

gereichten PatentansprUche 1-3 zugrunde. 

II. Die ZurUckweisung wird damit begrUndet, daB die Erfindung in 

der Anmeldung nicht so deutlich und vo11stndig offenbart 

ist, daB ein Fachmann sie ausfUhren kann (Artikel 83 EPU). 

Dabei hat die PrUfungsabteilung insbesondere unzureichende 

Of fenbarung hinsichtlich des Ortes und der Art der Spei-

cherung der Datenstze, der Kriterien für eine Wegesuche und 

der zeitparallelen Zugriffe beanstandet. 

III. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 23.03.83 

Beschwerde ein unter gleichzeitiger Zahiung der Beschwerde-

gebUhr. Die BegrUndung ging am 27 05.83 em. 

IV. Die Anmelderin hat in der BeschwerdebegrUndung geltend ge-

macht, daB soiche Angaben für das Wesen der Erfindung ohne 

Bedeutung seien. Das Datenbanksystem sei in der Anmeldung 

derart kiar offenbart, daB der Fachmann die Erfindung nach-

voliziehen könne. 

V. Der Berichterstatter der Beschwerdekarnmer hat nach der 

vor1ufigen PrUfung der Beschwerde in einem Bescheid vom 

12 06 85 die Anmelderin darauf hingewiesen, daB auch nach 

Ansicht der Kainmer die von der PrUfungsabteilung beanstan-

deten Unklarheiten bestünden. Die BeschwerdebegrUndung ent-

halte keine Argurnente, die es erlauben wUrden, die 

ZurückweisungsgrUnde als widerlegt anzusehen. 
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Insbesondere die Art und Weise des Zugriffs der "Datenbank-

rechner" zu den eigentlichen Datenstzen und deren Organi-

sation seien wesentlich für das richtige Funktionieren des 

"Datenbanksystems" gem13 der Anmeldung. Die Beschreibung 

enthalte dazu keine Angaben. Es sei daher notwendig, daB von 

der Anmelderin Uberzeugend klargestellt werde, wie der Fach-

mann auf Grund seines normalen Fachwissens die Erfindung 

nachvollziehen könne. 

VI. In ihrer Erwiderung vom 16.09.85 zu diesem Rescheid hat die 

Anmelderin ausgefUhrt, daB die von der PrUfungsabteilung und 

von der Kammer vertretenen Auffassungen offensichtlich aus 

einer Verkennung des Wesens der Erfindung resultieren. Für 

den Fachmann auf dem Gebiet der Datenvermittlungssysteme - 

weichen das erfindungsgemBe System zuzurechnen 1st - sei 

das nicht fehlinterpretierte System gem13 der vorliegenden 

Erfindung nachvollziehbar. 

VII. Die Anmelderin beantragt unter WUrdigung ihrer Argumente die 

Beschwerde weiterzuprUfen und die angefochtene Entscheidung 

der PrUfungsabteilung aufzuheben. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und Regel 

64 EPU; sie ist somit zu1ssig. 

2. Die Kaminer mul3 feststellen, daB die Erwiderung der Anniel-

derin zuni Bescheid des Berichterstatters keine technische 

Angaben enth1t, die zu einer Aufk1rung der beanstandeten 

Unklarheiten fUhren könnten. 

3. Auch wenn nach der Meinung der Anmelderin die Ansichten der 

prUfenden Instanz auf eine Verkennung des Wesens der Erfin-

dung und auf eine Fehlinterpretation beruhen, so obliegt es 
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ihr doch, durch sachliche technische Argumente ihre Erfin-

dung derart zu er1utern, dal3 soiche mogliche MiI3verstnd-

nisse ausgerumt werden könnten. 

4. 	Da soiche Argumente der Kammer auf ibre Anfrage nicht vorge- 

legt wurden, hat die Kammer nach Aktenlage zu entscheiden. 

Hinsichtlich der Offenbarungsmängel teilt sie die Auffassung 

der Erstinstanz. Eine deutliche und vollstándige Of fenbarung 

der beanspruchten Erfindung im Sinne von Artikel 83 EPfJ 

liegt nicht vor. 

Formel der Entscheidung 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschä.ftsstellenbeamter 
	 Der Vorsjtzende 

B A Norman 	 G Korsakoff 


